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2021/023 Bekanntmachung der Bezirksregierung Düsseldorf – Dezernat 53 
                Immissionsschutz  
                Erteilung einer Genehmigung nach § 10 Abs. 3 BImSchG zum Verfahren der Firma 
                Kao Chemicals GmbH in Emmerich und Bekanntgabe nach § 5 Abs. 2 UVPG  
 

 
Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BImSchG zum Genehmigungsverfahren der 
Firma Kao Chemicals GmbH in Emmerich und Bekanntgabe nach § 5 Abs. 2 UVPG  
 

         Düsseldorf, den 23.03.2021  
Bezirksregierung Düsseldorf  
Aktenzeichen: 53.04-0923933-0005-G16-0010/21  
 
Antrag der Firma Kao Chemicals GmbH nach § 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) auf Erteilung einer Genehmigung zur wesent-lichen Änderung der 
Anlage zur Herstellung Tertiärer Amine (TAP-Anlage) auf dem Werksgelände an der 
Kupferstr. 1 in 46446 Emmerich im Wesentlichen durch die Errichtung und Betrieb 
einer dritten Produktionslinie (TAP3) sowie Änderungen an den bestehenden 
Produktionslinien und Erhöhung der Produktionskapazität sowie Antrag nach § 8a 
BImSchG auf Zulassung vorzeitigen Baubeginns.  
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Auf der Grundlage des § 10 Abs. 3 BImSchG in Verbindung mit den §§ 8 und 9 der 
Neunten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 9. BImSchV) wird Folgendes bekannt 
gemacht:  
 
Die Firma Kao Chemicals GmbH, Kupferstr.1, 46446 Emmerich, hat bei der 
Bezirksregierung Düsseldorf als zuständiger Genehmigungsbehörde gemäß § 16 Abs. 1 
BImSchG einen Antrag auf Erteilung einer Genehmigung für die beabsichtigte wesentliche 
Änderung des Anlage zur Herstellung Tertiärer Amine (TAP-Anlage) in 46446 Emmerich, 
Kupferstr. 1, Gemarkung: Emmerich, Flur: 15, Flurstück: 22 in Verbindung mit einem 
Antrag nach § 8a BImSchG auf Zulassung vorzeitigen Baubeginns gestellt. Gegenstand 
des vorliegenden Antrags ist im Wesentlichen:  


 Errichtung und Betrieb einer dritten Produktionslinie  

 Verschiedene Änderungen an den bestehenden Produktionslinien  

 Erhöhung der Produktionskapazität  

 Antrag gemäß §8a BImSchG auf Zulassung vorzeitiger Baubeginn 




Sofern die Genehmigung erteilt wird, beabsichtigt die Antragstellerin, den Antragsgegen-
stand nach Vollziehbarkeit der Genehmigung zu verwirklichen.  
 
Das beantragte Vorhaben bedarf einer Genehmigung gemäß § 16 BImSchG in 
Verbindung mit § 1 einschl. Nr. 4.1.4 des Anhangs 1 der Vierten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über 
genehmigungsbedürftige An-lagen - 4. BImSchV).  
 
Der Antrag auf Genehmigung nach § 16 Abs. 1 i.V.m. dem Antrag nach § 8a BImSchG 
sowie die zugehörigen Unterlagen, die das Vorhaben, seinen Anlass, die von dem 
Vorhaben betroffenen Grundstücke und Anlagen sowie seine Auswirkungen erkennen 
lassen, liegen gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG in der Zeit vom 01.04.2021 bis 
einschließlich 30.04.2021 (außer an Samstagen, Sonntagen und an Feiertagen) an 
folgenden Stellen und zu folgenden Zeiten zur Einsicht aus:  
 
Bezirksregierung Düsseldorf, 2. Etage, Zimmer 240a, Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf  
 
Öffnungszeiten:  
 
Montag bis Donnerstag    08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und   
      13.00 Uhr bis 16.00 Uhr  
Freitag      08.00 Uhr bis 14.00 Uhr  
 
und  
 
Rathaus der Stadt Emmerich am Rhein, Altbau – 2. OG – Zimmer 216, Geistmarkt 1, 
46446 Emmerich am Rhein  
Öffnungszeiten:  
Montag bis Freitag     08.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
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Montag, Dienstag und Mittwoch   14.00 Uhr bis 15.30 Uhr  
Donnerstag      14.00 Uhr bis 18.00 Uhr  
 
Aufgrund der gegenwärtigen Situation während der Corona-Pandemie ist eine 
Einsichtnahme nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Zur Terminvereinbarung 
wenden Sie sich bitte an die jeweilige Verwaltungsstelle unter nachfolgenden 
Kontaktdaten:  
 
1. Bezirksregierung Düsseldorf: Telefon-Nr.: 0211 / 475-2422 oder 0211 / 475-9109, E-   
    Mail: mike.woelbing@brd.nrw.de  

2. Stadtverwaltung Emmerich: 02822 / 75-1502  
    E-Mail: Nicole.Bartsch@stadt-emmerich.de  
 
Um das Risiko einer Ansteckung mit dem Corona-Virus sowohl für die Bevölkerung als 
auch das Personal der jeweiligen Dienststellen so gering wie möglich zu halten, gelten 
zurzeit bestimmte Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln für Besucher/innen.  
 
Beim Besuch der Bezirksregierung Düsseldorf werden persönliche Kontaktdaten zum 
Zwecke der Rückverfolgbarkeit möglicher Infektionsketten i. S. v. § 2a (1) der Corona-
Schutzverordnung (CoronaSchVO NRW) vom 30.09.2020 in der zurzeit geltenden 
Fassung erhoben. Ferner gilt während des gesamten Aufenthaltes eine Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.  
 
Die jeweils aktuell gültigen Hygieneempfehlungen und Zugangsregelungen sind im 
Vorfeld eines Besuchs bei der Stadtverwaltung Emmerich auf der Homepage der Stadt 
Emmerich zu entnehmen oder telefonisch unter 02822 / 75 1502 zu erfragen.  
 
Sollte Ihnen eine Einsichtnahme an den oben genannten Orten oder zu den Zeiten nicht 
möglich sein, wenden Sie sich bitte an die Bezirksregierung Düsseldorf unter den oben 
genannten Kontaktdaten, um für Sie eine individuelle Lösung zu finden.  
 
Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG und § 12 der 9. BImSchV können etwaige Einwendungen 
gegen das Vorhaben schriftlich bei der Bezirksregierung Düsseldorf oder bei der 
Stadtverwaltung Emmerich innerhalb der Einwendungsfrist vom 01.04.2021 bis 
einschließlich 31.05.2021 vorgebracht werden. Die Einwendungen müssen neben dem 
Namen auch die volle leserliche Anschrift der einwendenden Person enthalten.  
 
Mit Ablauf der vorgenannten Einwendungsfrist sind im Verwaltungsverfahren alle 
Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln 
beruhen. Dies gilt nicht für ein sich anschließendes Gerichtsverfahren. Einwendungen, die 
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, sind vor den ordentlichen Gerichten 
geltend zu machen (§ 10 Abs. 3 BImSchG).  
 
Anstelle einer schriftlichen Einwendung können innerhalb dieser Einwendungsfrist 
Einwendungen auch elektronisch als einfache E-Mail unter Angabe des vollständigen 
Namens und der Adresse sowie des Aktenzeichens an die E-Mail-Adresse 
poststelle@bez-reg-duesseldorf.nrw.de erhoben werden.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Erhebung einer Einwendung durch „einfache“ E-
Mail, das bedeutet eine E-Mail ohne Unterschrift, bereits der erforderlichen Form genügt. 
Wird die Form der einfachen E-Mail gewählt, bitte ich diese immer an die Adresse post-
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stelle@bezreg-duesseldorf.nrw.de mit dem Betreff „Dezernat 53 - Einwendung“ zu 
senden.  
 
Alternativ besteht die Möglichkeit, die Einwendung per De-Mail zu übersenden. Bitte 
nutzen Sie dann die folgende E-Mail-Adresse poststelle@brd-nrw.de-mail.de. Weiteres 
finden Sie auf unserer Homepage unter http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/Zentralab-
teilung/Zugangseroeffnung_De-Mail.html.  
 
Verschlüsselte E-Mails sowie mit einer qualifizierten elektronischen Signatur (QES) 
versehene Dokumente senden Sie bitte an: poststelle@brd.sec.nrw.de. Informieren Sie 
sich in diesem Fall bitte auf unserer Homepage über das weitere Vorgehen 
(http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/Zentralabteilung/Zugangseroeffnung_verschlues-
selte_E-Mails.html).  
 
Die Einwendungen müssen erkennen lassen, wieso das Vorhaben für unzulässig gehalten 
wird und in welcher Weise die Genehmigungsbehörde bestimmte Belange in ihre Prüfung 
einbeziehen soll. Bei Einwendungen aus der Nachbarschaft muss darüber hinaus 
zumindest das als gefährdet angesehene Rechtsgut (z. B. Leib, Leben und Gesundheit 
oder Eigentum) angegeben werden.  
 
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet 
oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige 
Einwendungen), werden die Unterzeichnenden von derjenigen Person vertreten, die darin 
mit Namen und Anschrift als Vertretung bezeichnet ist, soweit diese nicht von Ihnen als 
Bevollmächtigte*r bestellt worden ist. Die Vertretung kann nur durch eine natürliche 
Person erfolgen. Gleichförmige Einwendungen, die die oben genannten Angaben nicht 
deutlich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite enthalten, können 
unberücksichtigt bleiben. Gleiches gilt, wenn die Vertretung nicht durch eine natürliche 
Person erfolgt.  
 
Die Einwendungen werden nach § 12 Abs. 2 der 9. BImSchV der Antragstellerin sowie 
den beteiligten Behörden, soweit deren Aufgabenbereich von den Einwendungen berührt 
ist, bekanntgegeben. Auf Verlangen der einwendenden Person werden jedoch deren 
Namen und Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht, soweit die Angaben 
nicht zur ordnungsgemäßen Durchführung des Genehmigungsverfahrens erforderlich 
sind.  
 
Sofern die Genehmigungsbehörde einen Erörterungstermin durchführt, wird der Beginn 
der Erörterung der Einwendungen bestimmt auf den 23.06.2021 um 10.00 Uhr. Die 
Erörterung findet in Speelberger Str. 115 46446 Emmerich St. Sebastian Schützenhaus 
statt. Zum Erörterungstermin wird nicht gesondert eingeladen. Die Erörterung der 
Einwendungen ist öffentlich (§ 18 Abs. 1 S. 1 der 9. BImSchV).  
 
Kann die Erörterung nach Beginn des Termins an dem festgesetzten Tag nicht 
abgeschlossen werden, so wird sie unterbrochen und am nächsten und/oder den 
folgenden Tagen weitergeführt. Der Termin für die Weiterführung der Erörterung wird 
jeweils bei Unterbrechung der Erörterung an dem Tag, an dem diese nicht abgeschlossen 
werden kann, den Teilnehmenden mitgeteilt. Eine weitere besondere Bekanntmachung 
erfolgt nicht.  
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Es wird darauf hingewiesen, dass die formgerecht erhobenen Einwendungen auch bei 
Fernbleiben der Antragstellenden oder von Personen, die Einwendungen erhoben haben, 
erörtert werden. Durch Einsichtnahme in die Antragsunterlagen und Teilnahme am Erör-
terungstermin entstehende Kosten können nicht erstattet werden.  
Von der Durchführung eines Erörterungstermins wird nach § 16 Abs. 1 der 9. BImSchV 
abgesehen, wenn  
 
1. Einwendungen gegen das Vorhaben nicht oder nicht rechtzeitig erhoben worden sind,  
 
2. die rechtzeitig erhobenen Einwendungen zurückgenommen worden sind,  

3. ausschließlich Einwendungen erhoben worden sind, die auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen oder  

4. die erhobenen Einwendungen nach der Einschätzung der Behörde keiner Erörterung 
bedürfen.  
 
Der Wegfall des Erörterungstermins nach den Nrn. 1 bis 3 tritt von Rechts wegen ein. 
Sollte ein Erörterungstermin aus dem unter Nr. 4 genannten Grund nicht durchgeführt 
werden, wird dies und die zugrundeliegende Ermessensentscheidung öffentlich bekannt 
gemacht.  
 
Ferner wird öffentlich bekannt gemacht, wenn sich auf Grundlage der gegenwärtigen 
Situation durch die Corona-Pandemie Einschränkungen oder Änderungen hinsichtlich der 
Durchführung des Erörterungstermins ergeben.  
 
Die Zustellung der Entscheidung an die Personen, die Einwendungen erhoben haben-
kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.  
 
Hinweis zum Datenschutz  
Ich weise darauf hin, dass die mir von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten 
sowie sonstige überlassene Informationen ausschließlich zur Prüfung und Bearbeitung 
Ihrer Anfrage bzw. Ihres Anliegens verwendet werden. Eine Weitergabe Ihrer Daten 
erfolgt innerhalb der Bezirksregierung Düsseldorf nur im notwendigen Umfang. Sie erfolgt 
zudem nur an die betroffenen Fachbereiche und auch nur, soweit dies für die 
Sachverhaltsaufklärung erforderlich ist. Außerhalb der Bezirksregierung Düsseldorf 
werden Ihre Daten nur im Rahmen einer möglicherweise notwendigen Kommunikation mit 
weiteren im Verfahren eingebundenen Behörden weitergegeben. Die Datenverarbeitung 
erfolgt unter Berücksichtigung der Vorgaben der Art. 5 bis 11 DSGVO 
(Datenschutzgrundverordnung). Weitergehende Informationen, insbesondere zu Ihren 
Rechten als betroffene Person finden Sie hier: 
http://www.brd.nrw.de/service/datenschutz.html.  
Sie können diese Informationen auf Anfrage auch schriftlich oder mündlich erläutert 
bekommen. Sie haben auch die Möglichkeit, sich an die mit dem Datenschutz beauftragte 
Person der Bezirksregierung Düsseldorf zu wenden. Diese unterliegt gem. § 31 Abs. 2 
DSG NRW (Datenschutzgesetz NRW) i.V.m. Art. 38 Abs. 5 DSGVO einer 
Schweigepflicht.  
 
Bekanntgabe nach § 5 Abs. 2 UVPG über die Feststellung der UVP-Pflicht  
Die Anlage fällt unter Nr. 4.2. der Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG). Auf Grundlage des § 5 Abs. 1 UVPG in Verbindung mit § 9 Abs. 2 und 3 
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in Verbindung mit § 7 Abs. 1 des UVPG wurde für das obengenannte Vorhaben eine 
allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls vorgenommen.  
Die dazu erforderlichen Angaben nach Anlage 2 UVPG sind Teil der Antragsunterlagen. 
  
Die allgemeine Vorprüfung wurde gemäß § 9 Abs. 4 UVPG i.V.m. § 7 Abs. 1 UVPG als 
überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 aufgeführten Kriterien 
durchgeführt. Die Pflicht eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen besteht, wenn 
das Vorhaben nach Einschätzung der zuständigen Behörde erhebliche Umweltaus-
wirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 bei der Zulassungsentscheidung zu 
berücksichtigen wären.  
 
Im vorliegenden Fall hat die allgemeine Vorprüfung im Einzelfall ergeben, dass erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen unter Berücksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG 
aufgeführten Kriterien und durch Vorkehrungen der Vorhabenträgerin offensichtlich 
ausgeschlossen werden können.  
 
Die Anlage der Firma KAO befindet sich in einem seit Jahrzehnten industriell genutzten 
Gebiet. Die geplante Änderung gliedert sich in die vorhandene Infrastruktur des Geländes 
und in das am Standort vorherrschende industriell geprägte Landschaftsbild ein. 
Änderungen bezüglich des Zusammenwirkens mit anderen am Standort ansässigen 
Anlagen und Vorhaben sind nicht zu erwarten, da die Anlage verfahrenstechnisch keiner 
Änderung unterzogen wird und die angewandten Verfahren unverändert bestehen. 
  
Das Gelände weist aufgrund der industriellen Nutzung eine hohe Flächenversiegelung 
auf, so dass das Vorhaben nicht mit der Inanspruchnahme neuer Flächen verbunden ist. 
Zeitgleich ist mit dem Vorkommen planungsrelevanter Tierarten auf dem Werksgelände 
nicht zu rechnen. Zwar sollen verschiedene Änderungen an der TAP Anlage durchgeführt 
werden, mit nachteiligen erheblichen Umweltauswirkungen ist jedoch aufgrund der 
ebenfalls geplanten Umsetzung von Vorsorge- und Schutzmaßnahmen nicht zu rechnen. 
Im Untersuchungsraum vorhandene besonders empfindliche schutzbedürftige oder nach 
Landesrecht geschützte Gebiete werden durch das Vorhaben nicht belastet. 
Naturdenkmäler, geschützte Landschaftsbestandteile, Boden- und Baudenkmäler sind im 
Betrachtungsgebiet nicht anzutreffen. Für den Betrieb bestehen bereits auf der Grundlage 
eines Ausgangszustandsberichtes Messverpflichtungen für Boden und Grundwasser, die 
auch für das beantragte Vorhaben gelten. 
  
Zusätzlich entsprechen die Anlagenteile den Anforderungen der Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), so dass durch den 
bestimmungsgemäßen Betrieb der geänderten Anlage mit einer Verunreinigung der 
vorgenannten Schutzgüter nicht zu rechnen ist.  
 
Gemäß § 5 Abs. 2 UVPG stelle ich daher fest, dass für das beantragte Vorhaben eine 
Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht besteht.  
 
Diese Feststellung ist gemäß § 5 Abs. 3 UVPG nicht selbstständig anfechtbar.  
 
Im Auftrag  
 
gezeichnet  
 
Mike Wölbing 
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2021/024 Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten in der 
                Stadt Emmerich am Rhein bei Einsätzen der Feuerwehr 

 

 

Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten in der Stadt 
Emmerich am Rhein bei Einsätzen der Feuerwehr  
 
Aufgrund des § 7 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f) der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV NRW 

S. 666 ff), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV NRW. 

S. 916), in Kraft getreten am 01. Oktober 2020, § 52 Abs. 2, 4, 5 Satz 2 und 6 des Gesetzes 

über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) vom 17. 

Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 17. 

Mai 2018 (GV. NRW. S. 244), in Kraft getreten am 25. Mai 2018 hat der Rat in seiner Sitzung 

am 23.02.2021 folgende Satzung beschlossen:  

§ 1 
Leistungen der Feuerwehr 

 
(1) Die Stadt Emmerich am Rhein unterhält für den Brandschutz und die Hilfeleistung eine 

Feuerwehr nach Maßgabe des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und 

den Katastrophenschutz (BHKG).  

 
(2) Darüber hinaus stellt die Feuerwehr bei Veranstaltungen nach Maßgabe des § 27  

            BHKG Brandsicherheitswachen, soweit der Veranstalter dieser Verpflichtung nicht  
            genügt oder genügen kann.  
 

(3) Des Weiteren kann die Feuerwehr auf Antrag auch freiwillige Hilfeleistungen  

erbringen. Ein Rechtsanspruch zur Durchführung solcher Hilfeleistungen besteht nicht. 
Über die Durchführung entscheidet die Leitung der Feuerwehr.  

 
 

§ 2 
Erhebung von Kostenersatz und Entgelten 

 
(1) Die Einsätze der Feuerwehr nach § 1 Abs. 1 sind unentgeltlich, soweit in Abs. 2 nichts 

anderes bestimmt ist.  

 
(2) Für die nachfolgend aufgeführten Einsätze der Feuerwehr wird Ersatz der  

entstandenen Kosten verlangt:  
 

1. von der Verursacherin oder dem Verursacher, wenn sie oder er die Gefahr oder den  

Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat, von der Eigentümerin oder 
dem Eigentümer eines Industrie- oder Gewerbebetriebs für die bei einem Brand 
aufgewandten Sonderlösch- und Sondereinsatzmittel, von der Betreiberin oder dem 
Betreiber von Anlagen oder Einrichtungen gemäß §§ 29 Absatz 1, 30 Absatz 1 Satz 1 
oder 31 im Rahmen ihrer Gefährdungshaftung nach sonstigen Vorschriften, von der 
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Fahrzeughalterin oder dem Fahrzeughalter, wenn die Gefahr oder der Schaden bei 
dem Betrieb von Kraft-, Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeugen oder eines 
Anhängers, der dazu bestimmt ist von einem Kraftfahrzeug mitgeführt zu werden, 
entstanden ist, sowie von dem Ersatzpflichtigen in sonstigen Fällen der 
Gefährdungshaftung, Seite 2 von der Transportunternehmerin oder dem 
Transportunternehmer, der Eigentümerin oder dem Eigentümer, der Besitzerin oder 
dem Besitzer oder sonstigen Nutzungsberechtigten, wenn die Gefahr oder der 
Schaden bei der Beförderung von Gefahrstoffen oder anderen Stoffen und 
Gegenständen, von denen aufgrund ihrer Natur, ihrer Eigenschaften oder ihres 
Zustandes im Zusammenhang mit der Beförderung Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung, insbesondere für die Allgemeinheit, für wichtige 
Gemeingüter, für Leben und Gesundheit von Menschen sowie für Tiere und Sachen 
ausgehen können oder Wasser gefährdenden Stoffen entstanden ist,  

2. von der Eigentümerin oder dem Eigentümer, der Besitzerin oder dem Besitzer oder 

sonstigen Nutzungsberechtigten, wenn die Gefahr oder der Schaden beim sonstigen 

Umgang mit Gefahrstoffen oder Wasser gefährdenden Stoffen gemäß Nummer 5 

entstanden ist, soweit es sich nicht um Brände handelt,  

3. von der Eigentümerin oder dem Eigentümer, der Besitzerin oder dem Besitzer oder 

sonstigen Nutzungsberechtigten einer Brandmeldeanlage außer in Fällen nach 

Nummer 8, wenn der Einsatz Folge einer nicht bestimmungsgemäßen oder 

missbräuchlichen Auslösung ist,  

4. von einem Sicherheitsdienst, wenn dessen Mitarbeiterin oder Mitarbeiter eine 

Brandmeldung ohne eine für den Einsatz der Feuerwehr erforderliche Prüfung 

weitergeleitet hat,  

5. von derjenigen Person, die vorsätzlich grundlos oder in grob fahrlässiger Unkenntnis 

der Tatsachen die Feuerwehr alarmiert hat.  

 
(3) Zu den Einsatzkosten gehören auch die notwendigen Auslagen für die kostenpflichtige 

Hinzuziehung Dritter. Über die Beauftragung entscheidet die Einsatzleitung.  

 
(4) Entgelte werden erhoben für Brandsicherheitswachen und für freiwillige Leistungen. 

 
(5) Besteht neben der Pflicht der Feuerwehr zur Hilfeleistung die Pflicht einer anderen 

Behörde oder Einrichtung zur Schadensverhütung und Schadensbekämpfung, so sind 

die Kosten für den Feuerwehreinsatz vom Rechtsträger der anderen Behörde oder 

Einrichtung zu erstatten, sofern ein Kostenersatz nach Absatz 2 nicht möglich ist.  

 
§ 3 

Berechnungsgrundlage 
 

(1) Der Kostenersatz und die Entgelte für Personal, Fahrzeuge und Geräte werden nach 

betriebswirtschaftlichen Grundsätzen berechnet. Es können Pauschalbeträge 

festgelegt werden. Zu den Kosten gehören auch die anteilige Verzinsung des 

Anlagekapitals und die anteiligen Abschreibungen sowie Verwaltungskosten 

einschließlich anteiliger Gemeinkosten.  
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(2) Soweit der Kostenersatz bzw. die Entgelte nach Stunden zu berechnen sind, wird der 

Zeitraum von der Alarmierung bis zum Einsatzende in Ansatz gebracht. Maßgeblich ist 

der Einsatzbericht. Für jede angefangene Viertelstunde wird ein Viertel des im Kosten- 

/ Entgelttarif aufgeführten Stundensatzes berechnet. Bei Einsätzen, die eine 

besondere Reinigung der Fahrzeuge und Geräte erforderlich machen, wird die Zeit für 

die Reinigung der Einsatzzeit hinzugerechnet.  

 
(3) Die Höhe des Kostenersatzes und der Entgelte bestimmt sich nach dem Kostentarif, 

der Bestandteil dieser Satzung ist. 

 
(4) Entstandene Sachkosten, die nicht gemäß Abs. 1 geltend gemacht werden, werden in 

voller Höhe zum jeweiligen Tagespreis berechnet.  

 

(5) Für die Beauftragung privater Unternehmen und/oder Hilfsorganisationen wird 

Kostenersatz geltend gemacht. Die Höhe des geltend gemachten Kostenersatzes 

richtet sich nach den tatsächlich anfallenden Kosten  

 

(6) Von dem Ersatz der Kosten oder der Erhebung von Entgelten kann abgesehen 

werden, soweit dies nach Lage des Einzelfalls eine unbillige Härte wäre oder aufgrund 

gemeindlichen Interesses gerechtfertigt ist.  

 

 

§ 4 
Kosten- und Entgeltschuldner 

 
(1) Zur Zahlung des Kostenersatzes für Einsätze nach § 2 sind die dort Genannten 

verpflichtet. Mehrere Kostenersatzpflichtige haften als Gesamtschuldner.  

 
(2) Zur Zahlung von Entgelten nach § 2 Abs. 4 sind bei Brandsicherheitswachen der 

Veranstalter und bei Entgelten für freiwilligen Leistungen der Auftraggeber verpflichtet. 

Mehrere Entgeltpflichtige haften als Gesamtschuldner.  

 
 

§ 5 Entstehung, Fälligkeit und Vorausleistungen 
 

(1) Die Kostenersatzansprüche nach § 2 und der Entgeltanspruch nach § 2 Abs. 4 

entstehen mit Beendigung der jeweiligen Leistungen. Sie werden mit der Bekanntgabe 

des Kostenersatz- oder Entgeltbescheides fällig, wenn im Bescheid nicht ein späterer 

Zeitpunkt bestimmt ist.  

 
(2) Die Leistungen nach § 2 Abs. 4 können von der Vorausentrichtung des Entgelts oder 

von der Hinterlegung einer angemessenen Sicherheit abhängig gemacht werden.  

 
§ 6 Haftung 

 
Die Gemeinde / Stadt haftet bei der Erbringung von freiwilligen Leistungen gemäß § 1 (3) 
dieser Satzung nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.  
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§ 7 
Inkrafttreten 

 
a. Diese Satzung tritt am 01.04.2021 in Kraft.  
b. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Leistungen der Feuerwehr der Stadt Emmerich am  
    Rhein sowie über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten (Feuerwehrsatzung) vom   
    19.12.1990 in der zur Zeit gültige Fassung außer Kraft. 

 

Anlage 1: Kostentarif  

Anlage 1  

Kostentarif zur Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten in der Stadt 
Emmerich am Rhein bei Einsätzen der Feuerwehr  

Tarif-Nr. Bezeichnung Kosten 

      

1. Gestellung von Personal für den Einsatz   

1.1 Feuerwehrmann (Sammelbegriff) der freiwilligen Feuerwehr je Std. 8 Euro 

2. Gestellung von Personal für Brandsicherheitswachen   

  Die Entgelte für Brandsicherheitswachen werden nach Tarif-Nr.1.1 
berechnet. Der Wachdauer wird je eine halbe Stunde für Hin- und 
Rückweg hinzugerechnet. 

  

2.1 Sicherheitswachen bis zu 4 Stunden Theaterveranstaltung 15 Euro 

      

3. Gestellung von Fahrzeugen und Anhängern   

3.1 Löschfahrzeuge und Tanklöschlöschfahrzeuge je Std. 76 Euro 

3.2 Drehleiter je Std. 184 Euro 

3.3 Rüstwagen je Std. 127 Euro 

3.4 Gerätewagen - Umweltschutz je Std. 61 Euro 

3.5 Einsatzleit- und Kommandowagen je Std. 25 Euro 

3.6 Mannschaftstransportwagen je Std. 36 Euro 

      

4. Gestellung von Booten   

4.1 Löschboot je Std. 230 Euro 

4.2 Schlauchboot je Std. 20 Euro 

  In den Entgelten sind die Kosten für die auf den Fahrzeugen 
mitgeführten Geräte, mit Ausnahme der Sonderlöschmittel und 
Ölbindemittel, enthalten. 
Die Kosten für die mit den Fahrzeugen eingesetzten 
Feuerwehrangehörigen werden zusätzlich mit den unter Tarif-Nr. 1.1 
aufgeführten Entgeltsätzen berechnet. 

  

      

5. Gestellung verschiedener Motorgeräte (ohne Transport)   

5.1 Tragkraftspritze je Std. 20 Euro 
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5.2 Tauchpumpe, Allzweckpumpe mit Verbrennungs- bzw. E-Motor, 
Mineralumfüllpumpe 

je Std. 20 Euro 

5.3 Industriesauger (Öl, Wasser, Staub) je Std. 20 Euro 

5.4 Stromaggregat je Std. 20 Euro 

5.5 Be- und Entlüftungsgerät je Std. 20 Euro 

5.6 Motorkettensäge je Std. 20 Euro 

  Die Kosten für die Betriebsmittel der jeweiligen Geräte werden je nach 
Verbrauch zum Tagespreis berechnet. 
Verbrauchsmittel wie Löschpulver, Einwegölsperren, Ölbindemittel und 
dergleichen zum einmaligen Gebrauch bestimmte Materialien werden  
zum jeweiligen Tagespreis zuzüglich eines 10 %igen 
Verwaltungskostenzuschlages berechnet. 

  

      

6. Missbräuchliche Alarmierung   

  Beim Einsatz von einzelnen Fahrzeugen werden Stundensätze nach Ziff. 
3 und zusätzlich für die Besatzung nach Ziff. 1.1. erhoben 

  

7. Für Leistungen, die in diesem Tarif nicht aufgeführt sind, gelten die 
Sätze vergleichbarer Tarifpositionen. 

  

8. Bei Inanspruchnahme einzelner Geräte für längere Zeit kann statt der 
Entgelte nach diesem Tarif ein Pauschalentgelt vereinbart werden. 
Das Pauschalentgelt darf jedoch nicht wesentlich von den Sätzen dieses 
Tarifes abweichen. 

  

 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten in der Stadt Emmerich am 
Rhein bei Einsätzen der Feuerwehr wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser 
Ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) diese Ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt  

gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Emmerich am Rhein vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
 

Emmerich am Rhein, den 10.03.2021 
In Vertretung 
 
 
Dr. Wachs 
Erster Beigeordneter  
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2021/025 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 
Landeszustellungsgesetztes (LZG NRW) an Herrn Iulian-Danut Dumitrascu 

 

 
Der Bußgeldbescheid vom 08.02.2021  Aktenzeichen:  092476340 
 
An 
Herrn 
Iulian-Danut Dumitrascu 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
com. Beresti-Bistrita 
607040 Brad, Bacau 
Rumänien 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, 46446 Emmerich am Rhein, 
vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), abgeholt oder 
eingesehen werden während der Öffnungszeiten beim Fachbereich 6 –Bürgerservice und 
Ordnung-  als Ordnungsbehörde. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 23.03.2021 
 
Im Auftrag 
 
gez. Schlitt 
Leiterin Fachbereich 6 

 


